
Stundentafel Langform   

 

Ausgezeichnet mit dem  
Österreichischen Umweltzeichen 

 
 

Pflichtgegenstände Wochenstunden Summe 
 I II III IV V    

1. Religion 2 2 2 2 2  10  
2. Humanwissenschaften und Sprache         

2.1. Deutsch 2 2 2 2 2  10  
2.2. Kommunikation und Präsentation - - 2 - -  2  
2.3. Lebende Fremdsprache – Englisch  2 2 2 2 2  10  
2.4. Zweite lebende Fremdsprache – Italienisch  - - 2 2 2  6  
2.5. Geschichte und Politische Bildung - - - 3 2  5  
2.6. Geographie 3 - - - -  3  
2.7. Psychologie und Philosophie - - - - 2  2  

3. Kunst und Kultur         
3.1. Bildnerische Erziehung und Gestaltung 2 2 - - -  4  
3.2. Musikerziehung 2 - - - -  2  

4. Naturwissenschaften         
4.1. Angewandte Physik 3 - - - -  3  
4.2. Angewandte Chemie 2 2 - - -  4  
4.3. Angewandte Biologie 3 2 - - -  5  
4.4. Angewandte Mathematik 2 2 2 2 2  10  
4.5. Chemisches und biotechnologisches Laboratorium - 2 2 - -  4  
4.6. Lebensmittelchemisches Laboratorium - - - 2 -  2  
4.7. Angewandte Informatik 2 2 - - -  4  

5. Landwirtschaft         
5.1. Pflanzen- und Gartenbau - - 2 2 2  6  
5.2. Nutztierhaltung - - 2 2 3  7  
5.3. Landwirtschafts- und Gartenbaupraktikum 3 3 2 2 -  10  
5.4. Ländliche Entwicklung - - - - 2  2  
5.5. Biologische Landwirtschaft - 2 2 - -  4  

6. Ernährung         
6.1. Ernährung und Lebensmitteltechnologie - 3 2 2 3  10  
6.2. Küchenführung und Service 3 3 2 2 -  10  
6.3. Technik der Lebensmittelverarbeitung - - - 2 2  4  
6.4. Lebensmittel und Qualitätsmanagement - - 2 2 2  6  

7. Unternehmensführung und Recht         
7.1. Volkswirtschaft - - - - 2  2  
7.2. Betriebswirtschaft und Rechnungswesen - 2 4 4 3  13  
7.3. Marketing - - - - 2  2  
7.4. Haushaltsmanagement 2 2 - - -  4  
7.5. Projektmanagement - - - 2 -  2  
7.6. Recht - - - - 2  2  

8. Bewegung und Sport 2 2 2 2 -  8  

Gesamtwochenstundenzahl 35 35 34 37 37  178  

Pflichtpraktikum Abschnitt I 
Abschnitt II 
Abschnitt III 

4 Wochen zwischen dem II. und III. Jahrgang 
14 Wochen zwischen dem III. und IV. Jahrgang 
4 Wochen zwischen dem IV. und V. Jahrgang 

  

Freigegenstände I II III IV V  Summe  
Konversation in lebenden Fremdsprachen 2 2 2 2 2  10  
Computerunterstützte Textverarbeitung 2 - - - -  2  
Qualitätsmanagement - - - 2 2  4  
Bewegung und Sport - - - - 2  2  
Trachtenschneiderei - - - 3 3  6  

Unverbindliche Übungen I II III IV V  Summe  
Musikerziehung 1 1 1 1 1  5  
Bewegung und Sport 2 2 2 2 2  10  
Förderunterricht          
Deutsch, Lebende Fremdsprachen, Angewandte Mathematik         

 



 

 
 

 
 

Aufnahme 
 
 
Anmeldungszeitraum : 
 

• Spätestens bis 2. März 2012 
 
 
 
 

Einreichungsunterlagen : 
 

• Anmeldeformular 
 

• Original und Kopie der Schulnachricht der zum Zeitpunkt der Antragstellung besuchten Schule  
 

 
 

Für die endgültige Aufnahme ist das Einlangen der Schulerfolgsbestätigung bis 29. Juni 2012  

bzw. des Jahreszeugnisses im Original notwendig. 
 

 

 

Gesetzliche Voraussetzungen für die Aufnahme:  

• AHS: positives Jahreszeugnis 
 

• HS/NMS: 1. Leistungsgruppe: positives Jahreszeugnis; 2. Leistungsgruppe: “Sehr gut“ oder “Gut“ 
  in Deutsch, Englisch und Mathematik. 
 

• PL/PTS: (Polytechnischer Lehrgang bzw. - Schule): positiver Abschluss 
 
 
 
 

Aufnahmsprüfung : 
 

• SchülerInnen der HS, die die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllen, müssen in den betreffenden 
Gegenständen eine Aufnahmsprüfung ablegen. 

 

• SchülerInnen aus Schulen mit eigenem Organisationsstatut (Waldorfschule, etc.), die in die hlfs-Kematen 
eintreten wollen, müssen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch Aufnahmeprüfungen 
ablegen. 

 

Die Aufnahmsprüfung findet am Dienstag, 3. Juli 2012, statt.  
 
 
 

 

Aufnahme : 
Nach der Überprüfung der gesetzlichen Aufnahmevoraussetzungen wird eine Reihung nach dem 
Notendurchschnitt der AufnahmswerberInnen, bezogen auf die aktuelle Schulnachricht, vorgenommen.  
Nach Maßgabe der verfügbaren Plätze wird bis Donnerstag, 22.03.2011, ein vorläufiger Schulplatz zugesagt.  
Es erfolgt gegebenenfalls auch eine Verständigung über die Reihung auf der Warteliste. 
 

Ein vorläufig zugesagter Schulplatz ist nur dann verbindlich, wenn im Jahreszeugnis des betreffenden 
Schuljahres die gesetzlichen Voraussetzungen für die Aufnahme gegeben sind. 
 
 

 Nähere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage: www.hblakematen.at 

 

 
Tel. 05232/2319                                                  Fax 05232/2319-30                                         E-Mail : dir@hblakem.bmlfuw.gv.at   


